LTH - Bank für Infrastruktur
Omegahaus

Strahlenberger Str. 11
63067  Offenbach a.M.
Antrag auf Förderung eines Projektes im Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur 
in den Kommunen - Investitionspakt

	1.
Antragsteller


	Name Antragsteller: Mag./Gde.vorstand Stadt/ Gde. N.N./ Landkeis N.N./ Komm. Zweckverb. N.N.

	Anschrift: 
Straße/Platz


D- PLZ  Ort

	Kreis: 

     
	Regierungsbezirk:
     

	Gemeindekennziffer (ggf. des Investitionsorts)
     

	Ansprechpartner/in:
     
	Telefon: 
     

	Fax:
     
	E-Mail: 
     


	2.
Angaben zum Projekt


	Projekt:

(Kurz-)Bezeichnung
	Programmbereich I

 FORMCHECKBOX 

Programmbereich II
 FORMCHECKBOX 



	Art des Projektes:

Baujahr/e

 FORMCHECKBOX 

Schule
     
 FORMCHECKBOX 

Kindergarten
     
 FORMCHECKBOX 

Kindertagesstätte
     
 FORMCHECKBOX 

Begegnungseinrichtung
     
 FORMCHECKBOX 

Mehrzweckhalle
     
 FORMCHECKBOX 

Sonstige Gebäude
     

Art
	Falls Programmbereich II zutreffend, welches Programm der Städtebauförderung?
 FORMCHECKBOX 

Sanierungsprogramm
 FORMCHECKBOX 

Soziale Stadt

 FORMCHECKBOX 

Stadtumbau in Hessen

 FORMCHECKBOX 

Aktive Kernbereiche

 FORMCHECKBOX 

Städtebaulicher Denkmalschutz




	Investitionsort:

(Standortangabe unter Angabe des Stadt-/Gemeindeteils, Straße, Hausnummer oder Flurstück)

     


	Durchführungszeitraum:

Das Projekt soll in der Zeit vom  
mm.jjjj
  bis  
mm.jjjj
durchgeführt werden.

Hinweis: Es werden grundsätzlich nur Projekte gefördert, die vor Rechtskraft des Zuwendungsbescheides noch nicht begonnen worden sind. Ausnahmen vom Refinanzierungsverbot können auf Antrag genehmigt werden.


Das Projekt muss bis zum 31.12.2012 baulich umgesetzt sein.


	3.
Beantragte Zuwendung


	Wir beantragen die Gewährung eines Zuschusses aus dem Investitionspakt  für vorstehend genanntes Projekt in Höhe von:

      Euro

in Worten:      



	4.
Kurzbeschreibung des Projektes/der baulichen Maßnahmen 


	4.1
Energetische Modernisierung

· Kurzbeschreibung der derzeitigen Bauausführung (z.B. Vorhangfassade aus Naturstein, Flachdach mit Kiesschüttung
· Kurze Darstellung und Begründung des Vorhabens insbesondere im Hinblick auf die Programmzielsetzung

· Darstellung der geplanten energetischen Modernisierungsmaßnahmen
· Erläuterung der langfristigen Nutzbarkeit für Zwecke der sozialen Infrastruktur trotz oder angesichts demografischer Veränderungen

     

	noch 4.1
     



	4.2
Umfassende bauliche Erneuerung

· Kurzbeschreibung der geplanten Baumaßnahmen (z.B. Erneuerung Elektroinstallation, der Sanitäranlagen, der Fußbodenbeläge, Grundrissabänderungen durch Versetzen einzelner Wände usw.). Darstellung der förderfähigen Kosten auf gesonderter Anlage nach DIN 276-1 bis auf 2. Ebene oder nach Gewerken)
     



	5.
Investitionen


Es fallen folgende projektbezogenen Investitionen an:

	
	Investitionsbetrag in Euro incl. MwSt
	Zuschussfähige Ausgaben in Euro
	Vorsteuerabzugs-berechtigung

nach § 15 UStG

	Baulicher Wärmeschutz
	     
	     
	
	

	Anlagentechnik
	     
	     
	
	

	Sonstige Modernisierung
(nur im Programmbereich II förderfähig)
	     
	     
	
	

	Gesamtinvestitionen 
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein


	6.
Geplante Finanzierung des Projektes


	Programmbereich I
Investitionspakt (Bund-/Land-Anteil)
Investitionspakt (Kommunaler Anteil)
Zusätzlich notwendige Eigenmittel

Sonstige Mittel (Förderstellen bitte nachstehend angeben; z.B. Denkmalpflege, 
U-3-Programm oder Mittel von kirchlichen/gemeinnützigen/privaten Trägern)
     
     
     
	Betrag in Euro

     
     
     
     
     
     

	Summe
	     


	Programmbereich II

Investitionspakt (Bund-/Land-Anteil)

Investitionspakt (Kommunaler Anteil)

Städtebaufördermittel (Bund/Land-Anteil) aus Programm:


 FORMCHECKBOX 
 Sanierung


 FORMCHECKBOX 
 Soziale Stadt


 FORMCHECKBOX 
 Stadtumbau in Hessen


 FORMCHECKBOX 
 Aktive Kernbereiche in Hessen


 FORMCHECKBOX 
 Städtebaulicher Denkmalschutz
Städtebaufördermittel (zugehöriger kommunaler Anteil des jeweiligen Programms)
	     
     
     
     
     
     
     
     


	Die Städtebaufördermittel wurden/werden
 FORMCHECKBOX 

beantragt mit Antrag vom       
 FORMCHECKBOX 

bewilligt mit Bescheid vom       
	

	Sonstige Mittel (Förderstellen bitte nachstehend angeben; z.B. Denkmalpflege, 
U-3-Programm oder Mittel von kirchlichen/gemeinnützigen/privaten Trägern)

     
     
     
	     
     
     

	Kommune (Zusätzlich notwendige Eigenmittel, die keine komplementären Städtebaufördermittel sind)
	     

	Summe
	     


	Von der Kommune gewünschte haushaltsmäßige Zuteilung

	Jahr
	Betrag in Euro

	     
	2009
	     

	     
	2010
	     

	     
	2011
	     

	     
	2012
	     


	7.
Kumulation von Zuwendungen


Sind für das gleiche Projekt bei einer anderen öffentlichen Stelle ebenfalls Zuwendungen beantragt oder sollen Zuwendungen beantragt werden?
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Wurden von einer anderen Stelle bereits Mittel bewilligt oder in Aussicht gestellt? 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Wenn Anträge abgelehnt wurden, ist die Begründung anzugeben

	Wenn ja, bei welcher Stelle in welcher Höhe?

     



	8.
Erklärung des Antragstellers


a) Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung des beschriebenen Projektes verwendet.

b) Die erforderlichen Genehmigungen (z.B. denkmalschutz-, baurechtliche) liegen vor bzw. werden rechtzeitig vor Baubeginn eingeholt.

c) Mit dem Projekt wird nicht vor Erteilung eines Bescheides begonnen. Uns ist bekannt, dass nach Beginn des Projektes (Beginn ist der Zeitpunkt der Auftragsvergabe für Bauarbeiten) kein Zuschuss gewährt werden kann. Förderzusagen an Dritte werden nicht vor Erteilung des Zuwendungsbescheides durch das Land erteilt. 

d) Die Kommune/der Landkreis/der kommunale Zweckverband ist/wird uneingeschränkt Eigentümer der/des Grundstücke(s) oder ist/wird Erbbauberechtigte(r), auf dem/denen die Investitionen durchgeführt werden. 
Oder 
Es ist/wird ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, der die Nutzung des geförderten Projekts mindestens für den Zeitraum der Zweckbindung der Förderung absichert.


Oder
Bei Weitergabe an Dritte ist/wird die Zweckbindung vertraglich abgesichert.

e) Das Projekt wird nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und/oder nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und/oder nach der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der jeweils gültigen Fassung ausgeschrieben, vergeben und ausgeführt. Dies gilt auch bei der Weitergabe der Fördermittel an Dritte. 

Der Gemeinsame Runderlass betr. öffentliches Auftragswesen vom 1. November 2007 (StAnz. S. 2386) wird beachtet und angewendet; die Vergabe sollte möglichst mittelständische Interessen berücksichtigen. Der Gemeinsame Runderlass betr. öffentliches Auftragswesen, hier: Ausschluss von Bewerbern und Bietern wegen schwerer Verfehlungen, die ihre Zuverlässigkeit in Frage stellen, vom 14. November 2007 (StAnz. S. 2327), wird beachtet und angewendet. Außerdem wird der Erlass bezüglich Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen (StAnz. 3/2009, S. 132 ) und der Erlass bezüglich der Rückforderung von staatlichen Zuwendungen wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften (StAnz. 17/1994, S. 1129 und StAnz. 50/1994, S. 3714) beachtet. 

Folgende im Antrag anzugebende Tatsachen sind subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB: 
- Angaben zum Antragsteller
- Investitionsort
- Beschreibung und Begründung des Projekts, soweit die Angaben als Tatsachen feststehen
- Beginn des Projekts
- Angaben zur Finanzierung soweit sie als Tatsachen feststehen
- Angaben über ggf. bestehende wirtschaftliche, rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen Träger, Betreiber und Nutzer. 
Die Entstellung oder Unterdrückung dieser Tatsachen ist ggf. als Betrug im Sinne des § 263 StGB strafbar. Nach § 4 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 (BGBl. I, S. 2037) sind insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils erheblich. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgebend ist. Die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungspflichten sind bekannt; insbesondere wird jede Abweichung von den vorstehenden Angaben unverzüglich der bewilligenden Stelle mitgeteilt. 

f) Die aus dem Antrag ersichtlichen Daten werden von den zuständigen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland  auf Datenträger gespeichert und in anonymer Form für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle der Städtebauförderung verwendet werden.

g) Die Bundesregierung und die Landesregierungen geben den Ausschüssen der jeweiligen Parlamente Namen sowie Höhe und Zweck der gewährten Zuwendungen bekannt.

h) Die Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen - Investitionspakt (RiLi-Invest) und die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften(ANBest-Gk) sind uns bekannt und werden beachtet.

i) Die Kommune/der Landkreis/der kommunale Zweckverband haftet gesamtschuldnerisch für die ordnungsgemäße Verwaltung der Programmmittel auch bei einem bevollmächtigten Projektträger. Dies gilt auch für den zu führenden Verwendungsnachweis und eine eventuell erforderliche Rückzahlung von nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln.

	9.
Liste beigefügter/beizufügender Unterlagen 

Hinweis: Die Bewilligungsstelle kann ggf. weitere Unterlagen anfordern, soweit dies für die Beurteilung des Projektes erforderlich ist 


 FORMCHECKBOX 

Begleitinformationen des Bundes zum Investitionspakt 
 FORMCHECKBOX 

Katasterkarte/Lageplan 1 : 1000 oder 1 : 500

 FORMCHECKBOX 

Übersichtskarte (mit Darstellung Abgrenzung Städtebaufördergebiet, Programmbereich II betreffend)

 FORMCHECKBOX 

Lichtbilder vom Projekt (Ist-Zustand), auch angestrebter Zustand (Visualisierung, wenn vorhanden)
 FORMCHECKBOX 

Rechnerischer Nachweis der energetischen Zielerreichung nach EnEV 2007 in Verbindung mit DIN V 
18599 (Sachverständigennachweis)
 FORMCHECKBOX 

Berechnung der Verringerung des Primär- und Endenergiebedarfs sowie des CO2-Ausstoßes 
 FORMCHECKBOX 

Erklärung über Vorsteuerabzugsberechtigung (wenn zutreffend)
 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (hier angeben)
Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und der beigefügten Unterlagen.


Ort
, den tt.mm.jjjj
________________________________________________________________________


_____________________________________________________

Rechtsverbindliche Unterschrift/en (ggf. mit Dienstsiegel)
� Siehe Richtlinie unter Nr. 5 „Fördergebiete“


� Zutreffendes bitte ankreuzen. Es kann nur jeweils ein Projekt mit einem Antrag beantragt werden.


� Die Summe ist aus der Berechnung der förderfähigen Kosten über die Kostenrichtwerte laut Anlage zu übernehmen.


� Die Zuteilung soll sich am realistischen Bedarf nach gepl. Baubeginn und gepl. Baufortschritt orientieren. Das Land kann diesem jedoch nur insoweit entsprechen, wie ihm selbst die Bundesmittel im Zeitraum 2008 - 12 zugeteilt worden sind.
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